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Die Anfragen können wie folgt beantwortet werden: 
 
1. In welchem finanziellen Gesamtumfang (gegebenenfalls Investitionsmittel und vielleicht 

auch Reparaturmittel usw. egal aus welcher Haushaltsstelle genommen) wurde das 
Theater saniert? 
 

      Investitionsmaßnahme HHST 33401 VKZ 08/09 
Gesamtsumme:         9.382.200,00 € 
Davon Fördermittel von Bund und Land im Rahmen  
Bundesprogramm „Kultur in den neuen Ländern“    4.611.500,00 € 

 
2. Gibt es irgendwelche Differenzen zwischen Stadtverwaltung und Auftragnehmern, die 

noch nicht geregelt sind und vielleicht gar vor Gericht getragen werden? 
 
Dies ist z. Z. noch nicht abschließend absehbar, da eventuelle Einsprüche zur 
Schlussrechnung u.a. aufgrund von Insolvenzen und damit verbundener Ersatzvornahmen 
möglich sind. 

 
3. Müssen Leistungen, welcher Art auch immer, noch erbracht werden oder haben wir 

mit dem Haus in den nächsten Jahren Ruhe? 
 

Es sind ergänzende Baumaßnahmen zur Verbesserung der Saalakustik erforderlich. Diese 
können innerhalb des gegebenen Budgetrahmens abgearbeitet werden. Geprüft wird dabei 
auch, ob es Vertragsverletzungen bei den Auftragnehmern gibt. 
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4. Ist die Sanierung endabgerechnet? 
 

Nein. Eine Schlussrechnung ist erst nach Ausführung der unter 3.) bezeichneten 
Akustikmaßnahmen möglich. Dafür wurde beim Landesverwaltungsamt über den 
Landesbetrieb Bau ein Ergänzungsantrag zur HU-Bau eingereicht. Dieser wurde inzwischen 
durch den Landesbetrieb Bau befürwortet und dem Landesverwaltungsamt zur Bestätigung 
übergeben. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Verlängerung des 
Zuwendungszeitraumes bis 31.08.2006 beim Landesverwaltungsamt beantragt. 
 
Die Bestätigung vom Landesverwaltungsamt liegt noch nicht vor. 
 
 
 
Dr. Koch 

 
 
 
 
 
 
 
 


